
 

 

 
POLICY BRIEF (11/2019) 

Braunkohle Folgekosten: Verursachergerechte 
Finanzierung sicherstellen 
Von Swantje Fiedler und Isabel Schrems 

 

Der beschleunigte Kohleausstieg und die angespannte wirtschaftliche Lage für Braunkoh-
lekraftwerke machen deutlich, dass eine Absicherung der finanziellen Risiken so dringend 

unterzeichnet wurden, sind dafür allerdings nicht geeignet.  

Stattdessen müssen Sicherheitsleistungen und eine verbesserte Konzernhaftung dafür 
sorgen, dass die Verursacher auch für die Folgekosten des Braunkohlebergbaus aufkom-
men. 

 

 

 Zusammenfassung der Ergebnisse 

 Die langfristigen Kosten der Wiedernutzbarmachung der Braunkohlegebiete, sowie das Risiko  möglicher Kosten-
steigerung, sind bis heute unklar.  

 Die Bruttogewinne der deutschen Braunkohlekraftwerke sind in diesem Jahr stark gefallen, so dass das Braunkohle-
geschäft nicht mehr rentabel ist und die Gefahr einer Insolvenz größer ist. 

 Das aktuelle Modell von Rückstellungen und Zweckgesellschaften ist zur verursachergerechten Finanzierung der 
Folgekosten nicht ausreichend. Die Vorsorgevereinbarungen in Brandenburg und Sachsen müssten für eine Absi-
cherung der Risiken grundlegend überarbeitet werden. 

 Um die Finanzierung der Folgekosten zu sichern, müssen die zuständigen Bergbauämter Sicherheitsleistungen von 
den Bergbaubetreibern einfordern. Zusätzlich muss für den Insolvenzfall eine langfristige Haftung von Mutterkon-
zernen sichergestellt werden. 

 

 

 



Tel: +49 (0) 30 76 23 991  30 
Fax: +49 (0) 30 76 23 991  59 
www.foes.de / foes@foes.de 

 

1 Reformbedarf: Warum muss die 
Finanzierung besser gesichert 
werden? 

Wer trägt die Folgekosten des Braunkohlebergbaus? 
Langfristige Gewässernachsorge, Bergschäden, Verlust 
biologischer Vielfalt, gesundheitliche Auswirkungen und 
der Klimawandel sind Beispiele dafür, dass die Gesell-
schaft bereits heute für einen Teil der Kosten aufkommt. 
Zur Wiedernutzbarmachung der beanspruchten Flächen 
sind die Tagebaubetreiber hingegen per Gesetz aus-
drücklich verpflichtet. Allerdings ist fraglich, ob das Finan-
zierungsmodell der unternehmensinternen Rückstellun-
gen sicherstellt, dass die Kosten tatsächlich von den Ver-
ursachern getragen werden. Die Risiken der bisherigen 
Rückstellungspraxis sind hinlänglich bekannt (FÖS 2018; 
FÖS/IASS 2016a; FÖS/IASS 2016b). 

Niemand sagt, wie teuer es wird 

In den vergangenen Jahren sind in Nordrhein-Westfalen, 
Brandenburg und Sachsen von den jeweiligen Bergäm-
tern Gutachten zur Überprüfung der Rückstellungen in 
Auftrag gegeben worden (KPMG 2016; RWTH Aachen 
2017; Tudeshki 2017; Tudeshki 2018). Darin finden sich 
viele Zahlen und Angaben zu geplanten Rekultivierungen, 
aber drei Fragen werden nicht beantwortet:  

1. Wie teuer wird die Wiedernutzbarmachung insgesamt? 

2. Welche Kosten fallen langfristig an, und welche Risi-
ken für Kostensteigerungen gibt es? 

3. Wie solide sind die Vermögen der Bergbaubetreiber, 
aus denen die Kosten bezahlt werden sollen? 

Im Jahr 2018 betrugen die bergbaubedingten Rückstel-
lungen des Unternehmens LE-B für das Lausitzer Revier 
(ohne Tagebau Cottbus-Nor) rund 1,38 Mrd. Euro (Tu-
deshki 2018) und die des Unternehmens RWE insgesamt 
2,53 Mrd. Euro (RWE AG 2018). Dies verrät aber nichts 
darüber, mit welcher Summe insgesamt gerechnet wird. 
Die einzige bekannt gewordene Schätzung stammt aus 
dem Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes 
Brandenburg. Sie beziffert die Rekultivierungskosten für 
das Lausitzer Braunkohlerevier (möglicherweise aber 
auch nur für den Braunkohlentagebau Welzow-Süd) auf 
rund 3 Mrd. Euro (Landtag Brandenburg 2017). Eine in-
formierte Debatte ist auf dieser Grundlage nach wie vor 
nicht möglich.  

 

Das größte Risiko ist die mangelnde Kon-
zernhaftung  
Im Falle der Insolvenz könnten sich die Mutterunterneh-
men der Bergbaubetreiber nach geltender Gesetzeslage 

zum einen durch die Kündigung von Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsverträgen, zum anderen durch 
gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen der Ver-
antwortung für die Folgekosten entziehen. In beiden 
Fällen müssten in letzter Konsequenz der Staat und damit 
die Steuerzahler/innen für die Kosten einstehen. Konkret 
zeigt sich das bestehende Risiko an zwei Fällen: 

1. RWE gelang es 2016 durch eine Umstrukturierung 
des Unternehmens die zukunftsträchtigen Unter-
nehmensteile (Erneuerbare Energien, Netze und 
Vertrieb) aus der RWE in dem neuen Tochterunter-
nehmen innogy zu bündeln, ohne dass im Gegenzug 
Garantien, Patronatserklärungen, Schuldübernah-
meerklärungen etc. für die Altlasten der RWE mit an 
die innogy abgegeben wurden. Denn die Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsverträge zwischen 
RWE und innogy wurden im September 2016 gekün-
digt. Dadurch dienten Gewinne der innogy nicht 
mehr als Absicherung der Verbindlichkeiten der 
RWE und damit den Folgekosten des Braunkohle-
bergaus (FÖS 2018; Norddeutsche Landesbank 
2016). 

2. Auch die Lausitzer Braunkohle wurde 2016 komplex 
umstrukturiert. Bis September 2016 wurde das ge-
samte Braunkohlegeschäft in der Lausitz vom staatli-
chen schwedischen Energiekonzern Vattenfall be-
trieben. Aufgrund der schlechten Gewinnerwartun-
gen der Branche sowie der Inkompatibilität der 
Braunkohleverstromung mit den Klimaschutzzielen 
der schwedischen Regierung entschloss sich Vatten-
fall zum Verkauf (Vattenfall 2016). Übernommen 
wurden die Lausitzer Tagebaue und Kraftwerke von 
dem tschechischen Energiekonzern Energetický a 

Holding (EPH) sowie dem tschechisch-
britischen Finanz- und Investmentunternehmen 
PPF-Investments (PPF-I). Wie Abbildung 1 zeigt, 
betreiben beide über mehrere Tochterfirmen, u.a. mit 
Sitz auf der Kanalinsel Jersey und auf Zypern, die 
tschechische LEAG Holding. Diese bildet wiederum 
die Dachmarke der Lausitz Energie Verwaltung mit 
Sitz in Deutschland, welche die Lausitz Energie Berg-
bau AG und die Lausitz Energie Kraftwerke AG be-
treiben (DIW 2017). Inwieweit die Mutterunterneh-
men EPH und PPF-I bei einer möglichen Insolvenz 
der Tochterfirmen zur Finanzierung der Verbindlich-
keiten herangezogen werden können ist unklar (FÖS 
2018). Der EPH-Manager  verstärkte die Zwei-
fel an einer künftigen Konzernhaften in einem Inter-
view mit dem Wirtschaftsmagazin Capital im Dezem-
ber 2017. Darin erklärte er, dass das Mutterunter-
nehmen EPH seiner Ansicht nach nicht für die Ver-
pflichtungen der Lausitzer Tochter LEAG hafte (Ca-
pital 2017). 
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Abbildung 1: Unternehmensstruktur der ostdeutschen Braunkohlewirtschaft 

 
Quelle: DIW (2017) 
 
 
 
 

Das Braunkohlegeschäft ist 
wirtschaftlich angeschlagen 

Dass der Insolvenzfall nicht gänzlich ausgeschlossen ist, 
zeigt die wirtschaftliche Entwicklung des Braunkohlege-
schäfts. Denn die LEAG selbst verfügt lediglich über 14 
Mio. Euro Stammkapital, aus denen die künftig anfallen-
den Verpflichtungen nicht gedeckt werden können (Grü-
ne Fraktion Brandenburg 2017). Einer Modellierung von 
Sandbag (2019) zufolge sind die Bruttogewinne (gross 
profit) der deutschen Braunkohlekraftwerke im ersten 

Halbjahr 2019 um 54% von 1.190 Mio. Euro auf 513 Mio. 
Euro gefallen (siehe Abbildung 2). 

 Die Bruttogewinne älterer Kraftwerksblöcke (von vor 
1990) sanken sogar um 62% von 500 Mio. Euro auf 188 
Mio. Euro. Diese niedrigen Bruttogewinne deckten auch 
die Fixkosten der Kraftwerke bei weitem nicht mehr, was 
im ersten Halbjahr 2019 zu Verlusten von 664 Mio. Euro 
führte. Sandbag (2019) zufolge wird die Braunkohlebran-
che im Zeitraum 2020 bis 2022 mit weiteren Verlusten 
von 1,8 Mrd. Euro zu rechnen haben.  
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Abbildung 2: Rentabilität des deutschen Braunkohlegeschäfts 

 
Quelle: Sandbag (2019) 
 
 
 

2 Reformbedarf: Warum sind die 
Vorsorgevereinbarungen in 
Brandenburg und Sachsen nicht 
ausreichend? 

Aufgrund des wachsenden öffentlichen Drucks unter-
zeichnete die Lausitzer Energie Bergbau AG (LE-B) so-
wohl mit dem Freistaat Sachsen (Dezember 2018) als 
auch mit dem Land Brandenburg (Juli 2019) Vorsorge-
vereinbarungen. Erklärtes Ziel dieser Vereinbarungen ist 
die finanzielle Absicherung der bergbaulichen Wie-
dernutzbarmachungs- und Nachsorgeverpflichtungen.  

In den Vorsorgevereinbarungen wird die Einrichtung von 
Zweckgesellschaften festgelegt. Jene sollen mit einem 
zweckgebundenen Sondervermögen ausgestattet wer-
den, welches zunächst aus einem Sockelbetrag besteht 
und vor allem aus dem  jährlich 
ausgebaut werden soll (Ansparkonzept). Nach etwa zehn 
Jahren sollen keine neuen Mittel hinzugefügt werden, 
sondern nur noch Erträge aus dem bis dahin vorhandenen 
Sondervermögen erwirtschaftet werden. Das Sonderver-
mögen soll insolvenzsicher an die jeweiligen Bundeslän-
der verpfändet werden (Lausitz Energie Bergbau 
AG/Freistaat Sachsen 2018; Lausitz Energie Bergbau 
AG/Land Brandenburg 2019).  

Die LE-B hat ihre bergrechtlichen Verpflichtungen wei-
terhin vorrangig aus ihrem Betriebsvermögen zu finanzie-
ren. Das Vermögen der Zweckgesellschaft ist dann einzu-

setzen, wenn der letzte Tagebau beendet ist und somit 
aus der Braunkohleverstromung keine Erträge mehr er-
zielt werden können.  

In der derzeitigen Ausgestaltung verfehlt die Vorsorge-
vereinbarung ihren Zweck: 

 Laut eines Kurzgutachtens der Rechtsanwältin Dr. 
Cornelia Ziehm (2019) entspricht die Gründung einer 
Zweckgesellschaft und die Ansparung eines Sonder-

durch den Gesetzgeber in §232 BGB, §56 Abs.2 S.2 
BbergG zugelassenen Arten einer Sicherheitsleis-
tung. Nicht vorhergesehene Arten von Sicherheits-
leistungen dürfen generell nur in Ausnahmefällen in 
Erwägung gezogen werden und müssen strenge An-
forderungen bezüglich der unmittelbaren Abrufbar-
keit der Sicherheit oder Bonität des Bürgen erfüllen. 
Rein vertragliche Vereinbarungen, wie mittels der 
Vorsorgevereinbarung getroffen, sind dabei nicht 
vorgesehen (Ziehm 2019).  

 Innerhalb der Vorsorgevereinbarung fehlt es an 
Regelungen für den Fall, dass die Lausitz Energie 
Bergbau (LE-B) ihren finanziellen Verpflichtungen 
nicht nachkommt bzw. nicht nachkommen kann (z.B. 
im Fall einer Insolvenz). Von Seiten der LE-B sind be-
zeichnenderweise keine begründeten Prognosen 
bekannt, inwieweit künftig Zahlungsverpflichtungen 
erfüllt und darüber hinaus Gewinne erzielen werden 
können (Ziehm 2019).   

http://www.foes.de/
mailto:foes@foes.de


Tel: +49 (0) 30 76 23 991  30 
Fax: +49 (0) 30 76 23 991  59 
www.foes.de / foes@foes.de 

 Seite 5 von 8 
  

 

Bei der Berechnung der zu leistenden Beträge wird 
von Finanzüberschüssen bis 2042 ausgegangen. In-
wieweit die festgelegten Beträge überhaupt und in 
ausreichender Höhe erzielt werden können, bleibt 
bei den derzeitigen wirtschaftlichen Erträgen der 
Braunkohle jedoch fraglich. Innerhalb der Vereinba-
rung wird davon ausgegangen, dass sich die Rah-
menbedingungen für Tagebaue und Kraftwerke 
künftig nicht ändern werden. Geplante Schließungen 
im Rahmen der Energiewende, welche weitere Er-
tragsrückgänge mit sich bringen, bleiben hierbei un-
berücksichtigt. Zusätzlich werden Kosten für Kraft-
werksnachrüstungen zur Einhaltung von EU-
Emissionsgrenzwerten (LCP BREF) potentiell unter-
schätzt. Die Wiedernutzbarmachung scheint unter 
diesen Umständen nur dann finanziell gesichert, 
wenn sich an den Bedingungen im Braunkohlege-
schäft nichts ändert. Dies ist insbesondere wider-
sprüchlich, wenn man bedenkt, dass die Vorsorge-
vereinbarung aufgrund der unsicheren wirtschaftli-
chen Lage des Braunkohlegeschäfts und der finanzi-
ellen Ausstattung der LEAG getroffen wurde (BUND 
2019; Linksfraktion Sachsen 2018).  

 Die Reinvestition der eingezahlten 
 ist kritisch zu bewerten. 

Bisher herrscht keine Klarheit darüber, wohin das an-
gesparte Geld genau fließen wird. Dadurch besteht 
die Gefahr, dass das Geld risikoreich investiert wird 
oder sogar in Fonds der EPH fließt. Bleiben die er-
hofften Erträge aus, muss wiederum die Allgemein-
heit für die Langzeitkosten aufkommen (Linksfraktion 
Sachsen 2018).  

 Die Vorsorgevereinbarungen bleiben an einigen 
Stellen sehr vage und intransparent und lassen Fra-
gen zur konkreten Umsetzung offen. Das Ansparkon-
zept ist nicht öffentlich einsehbar und die Höhe der 
jährlichen Zuführungen bisher nicht bekannt. Der in 
Brandenburg vereinbarte Sockelbetrag soll für die 
Tagebaue Jänschwalde und Welzow-Süd 102,9 Mio. 
Euro betragen. Diese Zahl wurde erst am 9. August 
2019 auf öffentlichen Druck hin veröffentlicht. Insge-
samt soll bis 2034 ein Sondervermögen von 770 Mio. 
Euro angespart werden (Grüne Fraktion Branden-
burg 2019). Laut Bergs (2006) fällt ein Großteil der 
Kosten für die Rekultivierung erst an, wenn die Ab-
raumbaggerung den Endstand erreicht hat.  

 Aufgrund der fehlenden Informationen über die 
angenommenen Rekultivierungskosten und -
zeiträume kann nicht überprüft werden, inwiefern 
das geplante Vermögen ausreicht. Klar ist bereits, 
dass es nicht die gesamten Kosten abdeckt und für 
einen späteren Zeitpunkt vorgesehen ist. Eine 
drohende Insolvenz vor dem Jahr 2034 sichert es 
nicht ab. 

3 Wie kann die Finanzierung der 
Folgekosten gesichert werden?  

Nach wie vor ist es dringend geboten, die Finanzierungs-
vorsorge im Braunkohlebereich auf ein tragfähiges Fun-
dament zu stellen und möglichst insolvenzfest auszuge-
stalten. Folgende Schritte sind dringend notwendig: 

Mehr Kostentransparenz und Kontrolle 

Die wichtigsten Informationen zu den Folgekosten fehlen 
immer noch: Erwartete Kosten müssen genannt und 
Ansparkonzepte müssen öffentlich gemacht werden. 
Besonders die langfristigen Kosten bzw. mögliche Ewig-
keitslasten müssen untersucht werden. Die Schätzungen 
und Konzepte müssen an die Anforderungen des Klima-
schutzes und den beschleunigten Kohleausstieg ange-
passt werden. 

Sollten die Bergbaubetreiber und Bergämter in dieser 
Frage nicht selbst aktiv werden, ist es die explizite Aufga-
be der Rechnungshöfe der Länder, sich als Kontrollinsti-
tution für die öffentlichen Haushalte die notwendigen 
Informationen einzuholen.  

Sicherheitsleistungen für den 
Insolvenzfall 

§ 56 BBergG bietet den zuständigen Bergbehörden be-
reits heute die Möglichkeit, eine Sicherheitsleistung zu 
erheben, um sicherzustellen, dass die Wiedernutzbarma-
chungsverpflichtungen erfüllt werden. Im Gegensatz zu 
Rückstellungen oder Zweckgesellschaften können Si-
cherheitsleistungen vor Insolvenz geschützt werden. Sie 
sind ausdrücklich darauf angelegt, den Insolvenzfall abzu-
sichern, bevor das Unternehmen in eine wirtschaftliche 
Schieflage gerät.  

Im Gegensatz zu Braunkohletagebauen werden bei-
spielsweise bei Kies- und Kiessandtagebauen mit Verweis 
auf § 56 BbergG standardmäßig Sicherheitsleistungen 
von den Landesbergbehörden erhoben (z. B. Tagebaue 
Biesen, Ruhlsdorf, Wollschow). Verpflichtende Sicher-
heitsleistungen gibt es z. B. auch schon bei der Genehmi-
gung von Abfallentsorgungseinrichtungen und  Wind-
energieanlagen. Brandenburg legt dabei per Runderlass 
fest, dass für alle Abfallentsorgungseinrichtungen eine 
Sicherheitsleistung verlangt wird. Sicherheitsleistungen 
für Windenergieanlagen sind bundesweit im Baugesetz-
buch (BauGB) in Form von Verpflichtungserklärungen 
zum Rückbau vorgeschrieben (§ 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB).  
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Mögliche Formen von Sicherheitsleistungen sind z. B. die 
Hinterlegung von Barmitteln oder Wertpapieren, Bank-
bürgschaften oder Versicherungsverträge (Tudeshki 
2018).1 Die Landesregierungen sollten ihre für den Braun-
kohlebergbau zuständigen Bergbehörden dazu auffor-
dern, Sicherheitsleistungen von den Bergbaubetrei-
bern (auch nachträglich) einzufordern. Da die Erhebung 
einer Sicherheitsleistung bisher im Ermessen der Landes-
bergbehörden liegt, könnte die Bundesregierung diese 
auch mit einer Änderung des BBergG verbindlich ma-
chen. 

Als Sofortmaßnahme müsste mindestens die Summe von 
1,7 Mrd. Euro Barmittel, die Vattenfall der LEAG beim 
Verkauf überschrieben hat, in Sicherheitsleistungen über-
führt werden. 

Mögliche Entschädigungszahlungen in 
Sicherheitsleistungen überführen 

Braunkohleunternehmen bei der Um-
setzung eines beschleunigten Kohleausstiegs finanziell zu 
entschädigen. Wenn Entschädigungen gezahlt werden, 
müssen diese aber unmittelbar in Sicherheitsleistungen 
überführt werden. Das Geld muss ohne Ausnahme für die 
Folgekostenfinanzierung gesichert werden. 

Haftung der Mutterkonzerne 
sicherstellen 

Die Mutterkonzerne EPH/PPF müssen dazu aufgefordert 
werden, mit der Tochter LEAG bzw. LE-B einen Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag abzuschlie-
ßen. Um den Gefahren von gesellschaftsrechtlichen Um-
strukturierungen und der Kündigung von Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsverträgen zu begegnen, sollte 
zudem eine langfristige Nachhaftung von Mutterkon-
zernen für die Bergbaubetreiber hinsichtlich der Kosten 
der bergbaulichen Wiedernutzbarmachung und Nach-
sorge sichergestellt werden. Dazu müsste die Bundesre-
gierung als ersten Schritt ein Nachhaftungsgesetz für die 
Braunkohlewirtschaft verabschieden. Wesentliches Ziel 
eines solchen Nachhaftungsgesetzes wäre es, dass die 
Mutterkonzerne im Falle der Insolvenz der Bergbaube-
treiber für die Zahlungsverpflichtungen aufkommen. Dies 
gilt auch und gerade, wenn der Bergbaubetreiber als 
Rechtsträger erloschen ist oder wenn das Bergbauge-
schäft vom Mutterkonzern getrennt wird.  

                                                                                       
1  Eine Übersicht über Arten von Sicherheitsleistungen 

bietet das Gutachten zur Überprüfung der Rückstellun-

gen in Brandenburg, Teil B, Kapitel 2.3.2.1 (Tudeshki 

2018) 

Zweckgesellschaften nachbessern? 

Die bestehenden Vorsorgevereinbarungen in Branden-
burg und Sachsen weisen so große Schwächen auf, dass 
eine kosmetische Nachbesserung nicht ausreicht. Um 
ausreichend hohe Mittel vor Insolvenz zu schützen, 
müssten die Zweckgesellschaften umfassend geändert 
werden. Grundsätzlich kommen, in Anlehnung an die 
bereits genannten Kritikpunkte, folgende Änderungen in 
Frage: 

 Die gesamten erwarteten Kosten sowie das innerhalb 
der Vorsorgevereinbarung festgelegte Ansparkon-
zept und die geplanten Finanzierungszeiträume 
müssen öffentlich einsehbar sein. Sie müssen so 
ausgestaltet werden, dass die gesamten Rekultivie-
rungskosten mit Sicherheit abgedeckt werden kön-
nen. Jede Art der Finanzierungsvorsorge sollte dabei 
auch die Rekultivierungskosten während des laufen-
den Betriebs absichern. Dies ist bei den Zweckgesell-
schaften bisher nicht vorgesehen. 

 Anstelle des Ansparens eines Sondervermögens 
sollten andere Sicherheitsleistungen wie Barmittel, 
Wertpapiere, Bankbürgschaften, Sicherheiten an 
Grundstücken oder Versicherungsverträge erhoben 
werden, welche die Übernahme der Folgekosten von 
Seiten der Bergbaubetreiber auch in dem Falle einer 
Insolvenz oder nicht ausreichender Betriebsgewinne 
garantieren können.   

Wird dies nicht umgesetzt, müssten mindestens Si-
cherungs- bzw. Kontrollmechanismen eingeführt 
werden. Im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) ist 
beispielsweise auch die Einrichtung eines internen 
Sondervermögens zu Sicherungszwecken vorgese-
hen. Hierbei unterliegt die Verwaltung des Siche-
rungsvermögens der BaFin. Die BaFin kann dabei 
auch die Erhöhung des Sicherungsvermögens an-
ordnen, wenn dies geboten erscheint (Ziehm 2018). 
Eine vergleichbare Überwachung könnte auch für die 
Zweckgesellschaft eingerichtet werden.  

 Die Haftung der Mutterkonzerne EPH/PPF müsste 
für den Fall einer Insolvenz der LEAG/LE-B oder 
nicht ausreichender Betriebsgewinne gewährleistet 
sein (siehe FÖS/IASS 2016a; FÖS/IASS 2016b). Dies 
ist besonders wichtig, weil das Sondervermögen der 
Zweckgesellschaft bisher nur für die langfristigen 
Folgekosten nach Beendigung des aktiven Tagebaus 
vorgesehen ist. Jedoch besteht auch bis dahin ein In-
solvenzrisiko der LEAG/LE-B. Die Haftung der Mut-
terkonzerne soll ebenfalls das Risiko einer Steigerung 
der anfallenden Folgekosten absichern. 
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